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1    Rechtsgrundlagen für die zu ändernden Inhalte  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.05.2017 
(BGBl. I S. 1298) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

1.4  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99)  

    

1.5  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. 
S. 99) 

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 29.05.2017 (BGBl. I S. 1298) 

    

1.7  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585) 
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2    Gegenüber dem zu ändernden Plan anders lautende 
Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

2.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 7. Änderung des 
Bebauungsplanes "Baindt Schachen" der Gemeinde Baindt. 

Die Inhalte der Planzeichnung der 6. Änderung des Bebauungspla-
nes "Baindt-Schachen" (Fassung vom 08.02.2011, rechtsverbind-
lich seit 08.02.2011) sowie alle Änderungen, Ergänzungen oder Er-
weiterungen, die sich auf diesen Bebauungsplan beziehen, werden 
durch die Planzeichnung der 7. Änderung des Bebauungsplanes 
"Baindt-Schachen" ersetzt. Nunmehr anders lautende Inhalte der 
Planzeichnung ersetzen die bisherigen und von dieser Änderung be-
troffenen Inhalte vollständig. 

Im Zuge der 7. Änderung entfallen die zeichnerische Darstellungen 
des Leitungsrechts 1 (LR1) im südwestlichen Bereich des Bebau-
ungsplanes. Ferner wurde die Baugrenze auf dem Grundstück mit 
der Fl.-Nr. 563/4 im Süd-Westen bis zur Einmündung des "Geh-
wegs" in die "Wickenhauser Straße" ergänzt. Auf Fl.-Nr. 563/4 
wurde außerdem das Leitungsrecht von 6 m auf 4 m reduziert und 
die Baugrenze entsprechend angepasst. 

Weitere textliche Festetzungen, örtliche Bauvorschriften oder Hin-
weise sind von der Änderung nicht betroffen. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Hinweise  
    

3.1  Artenschutz  Rodungen sind ausschließlich in der Zeit von Anfang Oktober bis 
Ende Februar durchzuführen, um keine Verbotstatbestände nach § 
44 BNatSchG auszulösen. Vor der Rodung sind die Gehölze auf 
Stamm- und Asthöhlen zu untersuchen, um sicherzugehen, dass 
keine Ruhestätten höhlenbewohnender Tierarten zerstört werden. 

    

 Lesbarkeit der Plan-
zeichnung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskette und vorgeschla-
gene Grundstücksgrenze).  

  



 Gemeinde Baindt    7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" 
 Textteil mit 16 Seiten, Fassung vom 22.09.2017 

Seite 6 

4  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1), § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.11.2014 (GBl. S. 501) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) sowie der 
Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), hat der Gemeinderat der Gemeinde Baindt die 7. Änderung des 
Bebauungsplanes "Baindt Schachen" in öffentlicher Sitzung am 10.10.2017 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" ergibt sich aus des-
sen zeichnerischem Teil vom 22.09.2017. 

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Die 7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil 
vom 22.09.2017. Der 7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" wird die Begründung vom 
22.09.2017 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein.  

Die bisherigen zeichnerischen Inhalte (Fassung vom 08.02.2011, rechtsverbindlich seit 18.02.2011) inner-
halb des räumlichen Geltungsbereiches der 7. Änderung werden durch die nunmehr festgesetzten Inhalte voll-
ständig ersetzt. Im Zuge der 7. Änderung entfallen ausschließlich die zeichnerische Darstellungen des Leitungs-
rechts 1 (LR1) im südwestlichen Bereich des Bebauungsplanes. Ferner wurde die Baugrenze auf dem Grund-
stück mit der Fl.-Nr. 563/4 im Süd-Westen bis zur Einmündung des "Gehwegs" in die "Wickenhauser Straße" 
ergänzt. Auf Fl.-Nr. 563/4 wurde außerdem das Leitungsrecht von 6 m auf 4 m reduziert und die Baugrenze 
entsprechend angepasst. Weitere textliche Festetzungen, örtliche Bauvorschriften oder Hinweise sind von der 
Änderung nicht betroffen. y 

Die 7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" besteht somit aus dem Lageplan mit zeichnerischem 
und textlichem Teil vom 22.09.2017 in Verbindung mit den bisherigen Inhalten der 6. Änderung des Bebau-
ungsplanes "Baindt-Schachen" (Fassung vom 08.02.2011, rechtsverbindlich seit 18.02.2011).   
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5  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

5.1  Allgemeine Angaben 

5.1.1  Zusammenfassung 

  Der Planbereich befindet sich im Ortsteil "Schachen" der Gemeinde Baindt.  

  Auf Grund eines angestrebten Normenkontrollverfahrens sollen die Leitungsrechte auf den Grund-
stücken mit den Fl.-Nrn. 563/4 und 563/5 entfernt und die Baugrenze nach Süden ausgedehnt 
werden. 

  Die Planzeichung ist entspechend dieser Anforderungen zu ändern. 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" im beschleu-
nigten Verfahren (Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund der 7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" zu erwarten sind, gelten als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).  

 
5.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Änderungsbereiches; ursprüngliche Festsetzungen 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im Ortsteil "Schachen" im süd-westlichen Bereich der 
Gemeinde Baindt. 

  Der Änderungsgeltungsbereich umfasst die die zeichnerischen Darstellungen des Leitungsrechts 1 
(LR1) im südwestlichen Bereich des bereits bestehenden, rechtsverbindlichen Bebauungsplanes, 
welche im Zuge dieser 7. Änderung aus der Planzeichnung entfernt werden. Damit einhergehend 
wurde auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 563/4 die Baugrenze im Süd-Westen bis zur Einmün-
dung des "Gehwegs" in die "Wickenhauser Straße" ergänzt. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke (jeweils Teilfläche): Fl.-Nrn. 
563/4 und 563/5. 
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5.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 
5.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im nördlichen Schussental. Die landschaftlichen Bezüge 
werden geprägt vom Bodenseebecken. 

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich verschiedene bestehende Gebäude. Darüber 
hinaus sind keine herausragenden naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

 
5.2.2  Erfordernis der Planung  

  Da der Eigentümer der Grundstücke mit den Fl.Nrn. 563/4 und /5 ein Normenkontrollverfahren 
gegen die bestehende 6. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" angestrebt hat, 
möchte die Gemeinde Baindt den bestehenden Bebauungsplan zu dessen Gunsten ändern. Die 
Änderungen betreffen die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 563/4 und 563/5. Hier soll die Baugrenze 
im Süden ergänzt und die entsprechenden Leitungsrechte aus dem Plan herausgenommen werden. 
Auf Fl.-Nr. 563/4 wurde außerdem das Leitungsrecht von 6 m auf 4 m reduziert und die Baugrenze 
entsprechend angepasst. Die Größe des Leitungsrechts wurde in einem Vergleichsvertrag so fixiert 
und ist entsprechend festzusetzen. Der Gemeinde erwächst daher ein Erfordernis bauleitplanerisch 
steuernd einzugreifen. 

 
5.2.3  Übergeordnete Planungen, andere rechliche Vorgaben 

  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 
Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 

  Die Gemeinde Baindt verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Die überplanten Flä-
chen werden hierin als gewerbliche Bauflächen (G) dargestellt.   

 
5.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, die zeichnerische Darstellungen des Leitungsrechts 1 
(LR1) im südwestlichen Bereich des Bebauungsplanes in einer abgekoppelten Planzeichnung aus 
dem bestehenden, rechtsverbindlichen Bebauungsplan zu entfernen sowie die Ergänzung der Gau-
grenze im Süd-Westen. Die textlichen Festsetzungen, welche im Rahmen der 7. Änderung des Be-
bauungsplanes "Baindt Schachen" getroffen wurden haben weiterhin Gültigkeit. 

  Die Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" erfolgt im so genannten 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung). 
Dies ist aus folgenden Gründen möglich:  

 bei dem Vorhaben handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. 
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 Änderungen an der zulässigen Grundfläche erfolgen nicht 

 es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau der 7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" leitet sich aus 
der Systematik der Rechtsgrundlagen ab.  

  Der geänderte Teilbereich basiert auf dem Festsetzungskonzept des ursprünglichen Planes und wird 
in bestimmten Teilbereichen verändert. Die Systematik des geänderten Teilbereiches entspricht 
weiterhin den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan").  

 

5.2.5  Stand vor der Änderung und Inhalt der Änderung 

  Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Baindt Schachen" (rechtsverbindlich seit 18.02.2011) 
sind auf den Grundstücken mit den Fl.-Nrn. 563/4 und 563/5 Leitungsrechte festgesetzt. Aufgrund 
dessen ist im südlichen Bereich des Grundstückes mit der Fl.-Nr- 563/4 keine Baugrenze vorhan-
den, da das Baufenster durch das Leitungsrecht eingeschränkt werden würde. Im Rahmen der 7. 
Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" werden nun die zeichnerischen Darstellungen 
des Leitungsrechts 1 (LR1) im südwestlichen Bereich des Bebauungsplanes auf den Fl.-Nrn. 563/4 
und 563/5 entfernt. Die Baugrenze auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 563/4 wird daher entspre-
chend im Süd-Westen bis zur Einmündung des "Gehwegs" in die "Wickenhauser Straße" ergänzt. 
Entsprechend der Vereinbarungen eines Vergleichsvertrages wurde auf Fl.-Nr. 563/4 außerdem das 
Leitungsrecht von 6 m auf 4 m reduziert und die Baugrenze entsprechend angepasst. 

 
5.2.6  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das Plangebiet der 7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" ist über die "Wicken-
hauser Straße sehr gut an das Verkehrsnetz angebunden.  

 
5.3  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 

gem. § 13a BauGB, Auswirkungen der Planung 

5.3.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die 7. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" im beschleunigten Verfahren 
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nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB).  

  
5.3.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung 

  Eingriffe, die auf Grund der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Baindt Schachen" zu erwarten sind, 
gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig (gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr.  1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Ein Ausgleich 
bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist somit nicht erforderlich. 

  
5.3.3  Auswirkungen der Änderung 

  Im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung werden lediglich Leitungsrechte sowie die 
zugehörigen Wasserver- und -entsorgungsleitungen herausgenommen. Die Baugrenze in dem be-
troffenen Bereich wird entsprechend erweitert. Auf Grund der Art der Änderung und wegen der 
geringen Größe der betroffenen Fläche sind dadurch keine Beeinträchtigungen von Arten, Lebens-
räumen, Boden, Wasser oder Klima zu erwarten. Auch negative Auswirkungen der Änderung auf 
das Orts- und Landschaftsbild können ausgeschlossen werden. 

  Für das Plangebiet liegt ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vor, so dass bereits Baurecht be-
steht. Ein Eingriff, der einen Ausgleich erforderlich macht, findet hier folglich nicht statt. Das im 
bestehenden Bebauungsplan "Baindt Schachen" dargestellte grünordnerische Konzept berücksich-
tigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung bereits in ausreichender Weise. Dieses Konzept 
wird nicht geändert und gilt damit weiterhin fort. Artenschutzrechtliche Verbots-Tatbestände im 
Sinne des § 44 BNatSchG sind durch die 7. Bebauungsplan-Änderung nicht zu erwarten. Es entsteht 
daher auch keine Ausgleichspflicht für besonders bzw. streng geschützte Arten. 
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6  Begründung – Sonstiges  
  

6.1  Umsetzung der Planung 

6.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

 
6.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind nicht erkennbar.  

 

6.2  Erschließung 

6.2.1  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: die öffentliche Abwasserentsorgung der Gemeinde Baindt 

6.2.2  Wasserversorgung durch Anschluss an: Zweckverband Baienfurt-Baindt 

6.2.3  Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen in 
Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

6.2.4  Stromversorgung durch Anschluss an: das Netz der EnBW 

6.2.5  Gasversorgung durch: Technische Werke Schussental (TWS), Ravensburg 

6.2.6  Müllentsorgung durch: die Müllabfuhr des Landkreises 

  
6.2.7  Planänderungen 

  Bei der Planänderung vom 04.07.2017 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Gemeinderats-Sitzung vom 04.07.2017 wie folgt Berücksichtigung: 

  Anpassung des Leitungsrechtes auf 4 m 

 Anpassung der an das Leitungsrecht angrenzenden Baugrenzen 

 redaktionelle Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

 redaktionelle Änderungen und Ergänzungen der Hinweise 
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6.2.8  Planänderungen 

  Bei der Planänderung vom 22.09.2017 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Gemeinderats-Sitzung vom 10.10.2017 wie folgt Berücksichtigung: 

  Redaktionelle Änderung bei der Anpassung des Leitungsrechts von 6 m (vorher 5 m) auf 4 m 
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7   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Lan-
desentwicklungs-
plan  2002 Baden-Würt-
temberg, Karte 1"Raum-
kategorien"; Darstellung 
als "Randzone um einen 
Verdichtungsraum" 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Bodensee Ober-
schwaben, Karte Sied-
lung; Ausweisung der Ge-
meinde als "Siedlungsbe-
reich (Siedlungsschwer-
punkt)" 
 

Ausschnitt aus dem 
rechtsgültigen Flächen-
nutzungsplan; Darstellung 
als "gewerbliche Bauflä-
che (G)" 








